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B Bebauungsplan Nr. I/S 54 „Gewerbegebiet Enniskillener Straße“ 

• Lageplan des Geltungsbereiches (M. 1 : 5.000) 
• Übersichtsplan / Abgrenzungsplan des Geltungsbereiches 
• Bebauungsplan Nr. I/S 9 „Gewerbegebiet Hambrink-Kampmann“ - Ausschnitt 

Baunutzungsplan 
• Bebauungsplan Nr. I/S 54 „Gewerbegebiet Enniskillener Straße“ - Nutzungs-

plan 
• Angabe der Rechtsgrundlagen, Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen 

und Hinweise, sonstige Hinweise, sonstige Darstellungen zum Planinhalt 
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Lageplan des Geltungsbereiches – Maßstab 1:5.000 
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Übersichtsplan / Abgrenzungsplan des Geltungsbereiches 
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Bebauungsplan Nr. I/S 9 „Gewerbegebiet Hambrink-Kampmann“ –  
Ausschnitt aus dem Baunutzungsplan mit eingezeichneter Grenze des zukünftigen 
Bebauungsplanes Nr. I/S 54 
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Bebauungsplan Nr. I/S 54 „Gewerbegebiet Enniskillener Straße“ - Nutzungsplan 
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Angabe der Rechtsgrundlagen 
 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414); zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585); 
 
Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 
132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466, 479); 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542); 
 
Der § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (BauO NRW) in der 
Fassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW S. 863); 
 
Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950). 
  
Anmerkung 
Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestimmungen 
gemäß § 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 Bestandteile 
des Bebauungsplanes. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die gemäß § 86 BauO NRW in den Bebauungsplan 
aufgenommenen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sind Ordnungswidrig-
keiten im Sinne des § 84 (1) Ziffer 20 BauO NRW und können gemäß § 84 (3) 
BauO NRW als solche geahndet werden. 
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Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen, Hin-
weise 
 

0 
  

Abgrenzungen  
 

 

 

 
 
0.1 
 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. 
§ 9 (7) BauGB 

  

 

 
0.2 
 

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder innerhalb 
von Bau- und sonstigen Gebieten gem. § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO 

  

1 

  
Art der baulichen Nutzung  
gemäß § 9 (1) Ziffer 1 BauGB 
 

  

 

 
1.1 

 
Gewerbegebiet - GE -  
gemäß § 8 BauNVO gemäß § 1 (5), (6) und (9) BauNVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig sind: 
 
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe gemäß § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO, 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude gemäß § 8 (2) Ziffer 2 

BauNVO, 
- Tankstellen gemäß 3 (2) Ziffer 3 BauNVO. 
 
Zulässig sind als Ausnahme: 
 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-
ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind gemäß § 8 (3) Ziffer 1 BauNVO, 

 
Unzulässig sind gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO: 
 
- Anlagen für sportliche Zwecke gemäß § 8 (2) Ziffer 4 BauNVO, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke gemäß § 8 (3) Ziffer 2 BauNVO. 
- Vergnügungsstätten gemäß § 8 (3) Ziffer 3 BauNVO. 
- Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art gemäß § 8(2) 

Ziffer 1 BauNVO mit der Ausnahme der folgenden Unternutzungen 
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Zulässig sind als Ausnahme gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) 
BauNVO: 

- Einzelhandelsgeschäfte / Verkaufsstellen als Nutzungsunterart der 
Gewerbebetriebe aller Art gemäß § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO be-
schränkt auf Artikel, die mit handwerklichen Dienstleitungen ange-
boten werden bzw. in einer Beziehung zu gewerblichen Nutzungen 
stehen (Handel mit Werkstatt, Handwerksbedarf, -handel) und des-
sen Summe an Verkaufs- und Ausstellungsfläche der Geschossflä-
che des Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetriebes deut-
lich untergeordnet ist. 

- Autohäuser bzw. KFZ- und Motorradhandel mit Werkstatt. 

 

 

 
 

 
 
1.2 

 
 
Gewerbegebiet - GE (N) -  
gemäß § 8 BauNVO mit Nutzungsgliederung  
gemäß § 1 (4) Ziffer 2 BauNVO 
 
Im Gewerbegebiet mit Nutzungsgliederung -GE(N)- sind nur Gewerbe-
betriebe zulässig, von denen keine wesentlichen Lärm- und Geruchs-
belästigungen ausgehen. 
 

 
2 

 
Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB 
 

 
 
 
 

0,8 

 
2.1 

 
Grundflächenzahl - GRZ 
gem. §§ 16, 17 und 19 BauNVO 
 
maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 
 

 
 
 

8,0 

2.2 Baumassenzahl - GRZ 
gem. §§ 16, 17 und 21 BauNVO 
 
maximal zulässige Baumassenzahl (BMZ) 
 

 
 
 

z.B. GH15,00m 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhe baulicher Anlagen   
gem. §§ 16 und 18 BauNVO 
 
maximal zulässige Gebäudehöhe in Metern  
 
Bei der Berechnung der Höhen baulicher Anlagen sind folgende Be-
zugspunkte für die maximal zulässigen Gebäudehöhen bestimmt: 
 
Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird am fertiggestellten Gebäude 
am Dachabschluss / Attika bzw. am Schnittpunkt der Außenflächen der 
Dachhaut gemessen. 
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Unterer Bezugspunkt gemäß § 18 (1) BauNVO ist die zur Erschließung 
der Baugrundstücke bestimmte Straßenverkehrsflächen-Oberkante. Es 
ist der Mittelwert aus der Verlängerung der Grundstückseckpunkte 
(bzw. -grenzen) zur Straßenbegrenzungslinie zu bilden. 
 
Bei geneigter Geländeoberfläche ist die Gebäudehöhe von dem Maß 
zu bestimmen, das sich als Mittel aus allen Gebäudeseiten ergibt. 
 
Bei der festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhe von 15,00 m 
ist eine Überschreitung mit untergeordneten installationstechnischen 
Bauteilen bzw. für betriebstechnisch notwendige Brücken, Aufzugs-
überfahrten o.ä. bis zu einer Höhe von 20,00 m zulässig. 
 

 
3 
 

  
Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grund- 
stücksflächen sowie Stellung baulicher Anlagen  
gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB  
 

 

 
a 
 

 
3.1 
 
 
 
 

 
Bauweise 
gem. § 22 BauNVO 
 
abweichende Bauweise  
(In Abweichung von der offenen Bauweise sind Gebäudelängen bzw. -
breiten von mehr als 50,00 m zulässig.) 
 

 
3.2 

 
Überbaubare Grundstücksfläche 
gem. § 23 BauNVO 

 
 
Baugrenze 
 
Baugrenze zur Abgrenzung der maximalen überbaubaren Grundstücks-
flächen, soweit die festgesetzte maximale Baumassenzahl nicht entge-
gensteht. 
 

 
4 

 
Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
gem. § 9 (1) Ziffer 4 BauGB 
 

 
4.1 
 
 
 

 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, Stellplätze, Carports und Gara-
gen sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der 
öffentlichen Erschließungsstraße unzulässig.  
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5 
  

Flächen für die Versorgung, Führung von Versorgungsan- 
lagen und -leitungen; mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastende Flächen gem. § 9 (1) Ziffer 12, 13 und 21 BauGB 
 

   
 
 

 

 

5.1 Führung von unterirdischen Versorgungsleitungen 
 
vorhandener Schmutzwasserkanal 
 
vorhandener Regenwasserkanal 
 

 
6 

 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
gem. § 9 (1) Ziffern 20, 25 und § 40 (1) Ziffer 14  BauGB 
 

 

 
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Ziffer 25a BauGB 
 

  

Die mit  1  festgesetzte Fläche ist zu begrünen und mit standortgerech-
ten Laubbäumen, Stammumfang 16 - 18 cm zu bepflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 
 
Die mit  2  festgesetzte Fläche ist zu begrünen und mit standortgerech-
ten Laubbäumen, Stammumfang 16 - 18 cm und Sträuchern zu be-
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu er-
setzen. Innerhalb der Fläche sind Zisternen, Sprinkler und Löschwas-
serbehälter / -teiche sowie Anlagen zur Regenwasserrückhaltung in 
naturnahem Ausbau zulässig. 
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Örtliche Bauvorschriften  
gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW 
 

 
FD 

 
GD 

 
max. 10° 

 
30°- 35° 

 
 

 
7.1 

 
Dachform und Dachneigung  
 
Flachdach 
 
Geneigtes Dach 
 
maximal 10° Dachneigung 
 
von 30° bis 35° Dachneigung 
 
Die Festsetzungen gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile z.B. 
Anbauten, Garagen, überdachte PKW-Stellplätze und Nebenanlagen. 
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Sonstige Hinweise 
 
 
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder 
Befunde (etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, 
Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des 
Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Stadt oder 
der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Kurze Stra-
ße 36, 33613 Bielefeld, Tel. 0521/5200250;  
Fax 0521/5200239,  anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 
drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 
 
Es wird empfohlen, den Bodenaushub soweit wie möglich im Plange-
biet zu verwerten. 
 
Weist bei Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außer-
gewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände 
beobachtet, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustel-
len und die Feuerwehrleitstelle - Tel. 0521/512301 -oder die Polizei - 
Tel. 0521/5450 - zu benachrichtigen. 
 
Die Stadt Bielefeld - Umweltbetrieb - ist berechtigt, in den privaten 
Grundstücks-/ Verkehrsflächen Entwässerungsleitungen zu verlegen, 
zu haben, zu betreiben, zu unterhalten, zu erneuern und ggf. zu ver-
größern. Zu diesem Zweck sind die Beauftragten der Stadt Bielefeld 
oder die sonst von ihr beauftragten Personen berechtigt, die Grundstü-
cke zu betreten und zu befahren. Der Eigentümer der privaten Grund-
stücks-/Verkehrsflächen darf in einem Abstand bis zu 2,50 m beider-
seits der Rohrachse keine Maßnahmen durchführen, die den Bestand 
und Betrieb der Leitung gefährden. Insbesondere darf er diesen Dul-
dungsstreifen weder überbauen, noch mit tiefwurzelnden Bäumen oder 
Büschen bepflanzen oder Bodenaufschüttungen (z.B. Lärmschutzwall) 
vornehmen. Die Anfahrbarkeit der Kanalschächte ist jederzeit zu ge-
währleisten. Zu diesem Zweck ist der Straßenaufbau nach der Richtli-
nie zur Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 01) 
auszuführen, sodass schwere LKW (Spülfahrzeuge, etc.) den Privat-
weg schadlos befahren können.  
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Nach dem DVGW-Regelwerk (GW 125) bzw. dem "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist bezüglich 
Baumpflanzungen im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen gem. 
Abschnitt 3.2 der genannten Richtlinie zu verfahren. 
Hieraus ist abzuleiten, dass bei Abständen von über 2,50 m zwischen 
Baumstandort und Außenhaut der Versorgungsanlage i. d. R. keine 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Bei Abständen zwischen 1,00 m 
und 2,50 m ist der Einsatz von Schutzmaßnahmen vorzusehen (z.B. 
Einbau einer Wurzelsperre zum Schutz von Versorgungsleitungen wie 
in der Vergangenheit praktiziert). Bei Abständen unter 1,00 m ist eine 
Baumpflanzung nur in Ausnahmefällen möglich. Bei dem Einbau der 
Wurzelsperre ist auf jeden Fall zu beachten, dass der Abstand von  
0,30 m zwischen der Wurzelsperre und Außenhaut der Versorgungsan-
lage nicht unterschritten wird (erforderlicher Arbeitsraum bei der Besei-
tigung von Störungen). Die genannten, auf Versorgungsleitungen an-
zuwendenden Kriterien gelten sinngemäß auch für kreuzende Hausan-
schlussleitungen. 
 
 
 
Sonstige Darstellungen zum Planinhalt 
 

 Maßzahl (in m) 

 vorhandene Bebauung 

 
 
vorhandene Flurstücksgrenze  
 

 Flurstücksnummer 

 
 

 
  


